
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Lukas Hammer, Tanja Graf, Alois Schroll, 
Kolleginnen und Kollegen 
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zum Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über den Antrag 
2828/ A der Abgeordneten Tanja Graf, Lukas Hammer, Kolleginnen und Kollegen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz geändert wird 
(1728 d.B.) (Top 8) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der oben zitierte Antrag (2828/A) wird wie folgt geändert: 

1. Nach Z 1 wird folgende Z Ja eingefügt: 

„ 1 a. § 6a Abs. 1 lautet: 

„§ 6a. (1) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie legt im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und W i.Jtschaft bis zum 
30. Juni 2023 mit Verordnung Kriterien zur Förderung erhöhter sozialer und 
arbeitnehmerschutzrechtlicher Standards sowie zur Erhöhung regionaler Wertschiipfung fest, die 
Voraussetzungen für den Erhalt von Förderungen nach diesem Bundesgesetz darstellen."" 

2. Nach Z 2 wird folgende Z 2a eingefügt: 

„2a. Dem § 55 Abs. 2 wird f olgender Satz angefügt: 
„Für Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG), BGB!. 
Nr. 140/1979, können in der Verordnung gemäß § 58 von diesem Absatz abweichende Festlegungen 
getroffen werden." " 

3. Z 7 lautet: 

„ 7. (Verfassungsbestimmung) Dem § 103 werden folgende Abs. 5 und 6 angefügt: 

„(5) (Verfassungsbestimmung) § 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. 1 Nr. xx/2022 tritt 
mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(6) Die §§ 6a Abs. 1, 34 Abs. 2, 55 Abs. 2 und 56 Abs. 14 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGB!. 1 Nr. xx/2022 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 56 Abs. 4, 6 und 7 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. 1 Nr. xx/2022 tritt mit 1. Jänner 2023 in Kraft."" 

Begründung 
Zu Z 2 (§ 55 Abs. 2): 

Damit wird die Möglichkeit geschaffen, mit Verordnung gemäß § 58 EAG erleichterte 
Antragsmodalitäten (insb. Abgehen von der Frist „vor dem Beginn der Arbeiten") für Haushalte 
vorzusehen. 
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